
Spielordnung des TC "Am Tuchhäusle" Hirrlingen

1. Spielberechtigung

Spielberechtigt ist jedes aktive Mitglied, das den vorgeschriebenen Beitrag ent-
richtet hat. Zum allgemeinen Spielbetrieb sind alle Plätze freigegeben. Platz-
Belegungen bei Turnieren oder Training sind am schwarzen Brett angeschlagen.
Die Plätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden.

2. Spieldauer

Die Spieldauer beträgt jeweils 50 Minuten. 10 Minuten sind für die Platzpflege
bestimmt. Alle Spieler sind verpflichtet, danach den Platz sofort, sportlich und
kameradschaftlich freizugeben. Nach Beendigung der eigentlichen Spielzeit
(50 Minuten) müssen die Plätze mit den vorhandenen Geräten abgezogen werden.

3. Platzbelegung

Alle Mitglieder haben die gleichen Pflichten, also gibt es auch keine Vorrechte
irgendwelcher Art bei der Regelung der Platzbelegung.
a.  Die Plätze können grundsätzlich nur von aktiven Mitgliedern belegt werden.
b.  Ein Mißbrauch der Namenskärtchen ist untersagt (sie sind nicht übertragbar)
c.  Belegt ein Spieler einen Platz, so hängt er sein Namensschild in die von ihm
     gewünschte Rubrik der Plantafel zusammen mit dem Namensschild seines
     Partners. Es ist in jedem Fall streng darauf zu achten, dass aus der Plantafel
     Klar ersichtlich ist, wer wo und wann einen Platz belegt hat. Nach Beendigung
     der Spielzeit muß das Namensschild aus der Rubrik der Plantafel entfernt wer-
     den.
d.  Die Platzreservierung entfällt, wenn der Platz nach einer Wartezeit von
     15 Minuten nicht belegt ist.
e.  Es dürfen keine Namensschilder anderer Spieler gesteckt werden, ohne dass
     diese sich selbst am Spielgeschehen beteiligen.
f.   Jeder Spieler kann einen Platz eine Woche (7 Tage) im voraus belegen-unter
     Berücksichtigung der angesetzten Trainings- und Verbandsspielzeiten.
g.  Ist auf der Stecktafel „Rangliste“ gesteckt, hat der danach gesteckte Spieler
     zu warten, bis das Ranglistenspiel beendet ist.
h.  Jeder Spieler ist angehalten, Zuwiederhandlungen die gegen die Spielordnung
     verstoßen, dem Sportwart zu melden.
i.   Sollte ein Spieler nach zweimaliger Verwarnung sich nicht an die Spielordnung
     halten, so kann er eine 14- tägige Platzsperre bekommen.

j. Die Belegung der Plätze muß erfolgen bei:
   Platz 1: mit Vorstecken zur vollen Stunde
   Platz 2: mit Vorstecken zur halben Stunde
   Platz 3: ohne Vorstecken zur vollen Stunde (Spielzeit 1 Stunde)
   Platz 4: ohne Vorstecken zur halben Stunde (Spielzeit 1 Stunde)
                (Bei Platz 3 und 4 gilt: Wer zuerst da ist, spiel zuerst.)

4. Platzbelegung durch Jugendliche Mitglieder

Jugendliche können die Plätze wie folgt belegen:
Platz 1: jeden Tag (Montag bis Sonntag) ohne zeitliche Begrenzung
Platz 2: jeden Tag -  bis 16:30 Uhr
Platz 3: jeden Tag – bis 16:00 Uhr
Platz 4: jeden Tag – bis 16:30 Uhr
Ausnahme: Der Sonntagvormittag bleibt auf den Plätzen 2 – 4 bis 12:00 Uhr
                   bzw. 12:30 Uhr den Erwachsenen vorbehalten.

5. Spielmöglichkeiten für passive Mitglieder und Gastspieler  - Neu –

Der Tennisclub bietet seinen aktiven Mitgliedern die Möglichkeit zusammen mit
passiven Mitgliedern oder mit Gastspielern auf der vereinseigenen Anlage
Tennis zu spielen. Diese Möglichkeit soll und darf nicht ausgenutzt werden
und ersetzt nicht den Beitritt in den Tennisclub.
a. Ein passives Mitglied oder ein Gastspieler kann nur zusammen mit einem
    aktiven Mitglied spielen.
b. Das aktive Mitglied verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass vor dem
    Spiel die Gästeliste sorgfältig und vollständig ausgefüllt wird.
    Das Gastspielkärtchen muss in der Plantafel gesteckt sein.
c. Diese Regelung kann von den passiven Mitgliedern und den Gastspielern
    ab der Saison 1995 für höchstens 5 Stunden genutzt werden.
d. Der Preis für die Platzbenutzung durch passive Mitglieder und Gast-
    spielern beträgt  weiterhin 2,60 EURO / Std. Die bisherige Regelung der
    3 Freistunden für passive Mitglieder entfällt.
    Die gespielten Stunden werden durch die Vorstandschaft laut Gästeliste
    abgerechnet und dem jeweiligen Mitglied belastet.
e. Bei Nichtbeachtung dieser Regelung kann für das Mitglied eine 14- tägige
    Platzsperre und/oder für den Gast Platzverbot verhängt werden.

Hirrlingen, im März 2002                                                 Die Vorstandschaft
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